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Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine geschätzten Damen und 

Herren! Mit der AWG-Novelle Batterien setzen wir die EU-Richtlinie 

2006/66 EG in österreichisches Recht um. Sie zielt darauf ab, die 

Umweltbilanz von Batterien und Akkumulatoren sowie die Tätigkeiten aller 

an deren Lebenszyklus beteiligten Wirtschaftsakteure, sprich Hersteller, 

Vertreiber und Endnutzer und vieler anderer, die direkt an der Behandlung 

und am Recycling beteiligt sind, zu verbessern.

Jährlich fallen in der EU circa 800 000 Tonnen Autobatterien, 

190 000 Tonnen Industriebatterien und 160 000 Tonnen Gerätebatterien 

an. Angesichts dieser Mengen und der in Batterien und Akkumulatoren 

enthaltenen Schwermetalle – wie Quecksilber, Blei und Kadmium – ist es 

absolut wichtig, schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei 

der Entsorgung zu minimieren, wenn nicht gar ganz zu verhindern.

Für Österreich sind nunmehr folgende Regelungen vorgesehen: Erstens, 

KonsumentInnen können Batterien kostenlos im Handel zurückgeben. 

Zweitens, Hersteller und Importeure von Batterien und Akkumulatoren 

müssen an Sammel- und Verwertungssystem teilnehmen und haben eine 

anteilsmäßige Abholverpflichtung. Es gibt eine Abholkoordinierung, 

Registrierungspflichten und auch Sammelstellen sind einzurichten. 

Drittens, die Hersteller oder deren Sammel- und Verwertungssysteme 

tragen die Kosten des Transports ab der Sammelstelle und jene der 

Behandlung sowie der Information der KonsumentInnen, was ganz wichtig 

ist. Viertens, die Sammlung von Batterien erfolgt auch über die 

Gemeinden. Fahrzeugbatterien können in den öffentlich zugänglichen 

Abfallsammelstellen der Kommunen zurückgenommen werden, müssen 

aber nicht.

Diese von der Wirtschaft massiv gewünschte Ausnahmeregelung für 

Fahrzeugbatterien, konkrete das Abgehen von der Sammelverpflichtung 

bei den Abfallsammelstellen der Gemeinden, und die nur partielle 



Einbindung der Abholkoordinierung bewerten wir sehr differenziert. Daher 

haben wir mit der Ausschussfeststellung darauf gedrängt, dass der 

Umweltminister auf die Rückgabemöglichkeiten der Konsumenten, auf die 

Erlössituation der Kommunen und auf den fairen Wettbewerb der 

Sammel- und Verwertungssysteme besonderes Augenmerk legt und das 

Funktionieren des Systems regelmäßig evaluiert wird.

Ich darf mich auch beim Koalitionspartner recht herzlich für die wirklich 

konsensuale Gesprächsführung in dieser Sache bedanken und ich hoffe, 

dass wir hier etwas für die Konsumenten getan haben, das wirklich auch 

etwas für die Zukunft bringt. – Danke schön.


